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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. MarkenG: Auskunft bei rechtsverletzenden Dienstleistungen  
Urteil vom 14.07.2022, Az: I ZR 121/21  

2. ZPO: Vermeidung von Fristversäumnissen 
Beschluss vom 20.09.2022, Az: VI ZB 17/22  

3. ZPO: Klageerweiterung im Nachverfahren 
Urteil vom 25.08.2022, Az: VII ZR 86/20  

4. BGB: Nicht zumutbare Reiserisiken bei Covid-Pandemie 
Urteil vom 30.08.2022, Az: X ZR 66/21  

5. ZPO: Kontrolle der Übermittlung per beA 
Beschluss vom 20.09.2022, Az: XI ZB 14/22  

6. BGB, FamFG: Bestellung mehrerer Betreuer 
Beschluss vom 07.09.2022, Az: XII ZB 211/22  

 

 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. MarkenG: Auskunft bei rechtsverletzenden Dienstleistungen  

Urteil vom 14.07.2022, Az: I ZR 121/21 
a) Der Umfang der Auskunftspflichten von Verletzern von Kennzeichenrechten und 
bestimmten Dritten über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gemäß § 19 Abs. 1 MarkenG beschränkt 
sich auf die in § 19 Abs. 3 MarkenG ausdrücklich genannten Angaben. Davon wird 
die Angabe zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einer Werbeanzeige im Internet nicht 
erfasst. 
 
b) Die Regelung des § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG bezieht die Auskunftspflicht nicht auf 
Werbemittel und damit nicht auf die Anzahl der Klicks auf eine rechtsverletzende In-
ternetanzeige, mit denen die Internetseite des Bestellers der Anzeige aufgerufen 
wurde. § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann auch nicht analog auf rechtsverletzende Wer-
bemittel angewendet werden. 
 
c) Der Auskunftsanspruch gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG bezieht sich auf die 
Preise für rechtsverletzende Dienstleistungen, nicht jedoch auf die Preise für Dienst-
leistungen gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG , die für rechtsverletzende Tätigkeiten 



 

b.b.h. Fortbildungswerk Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 2 - 
 
 

genutzt worden sind. Es besteht daher kein Anspruch auf Auskunft über den Preis, den 
der Besteller für eine rechtsverletzende Internetanzeige bezahlt hat. 
 

  
2. ZPO: Vermeidung von Fristversäumnissen 

Beschluss vom 20.09.2022, Az: VI ZB 17/22 
Ein Rechtsanwalt hat durch geeignete organisatorische Vorkehrungen dafür Sorge zu 
tragen, dass Fristversäumnisse möglichst vermieden werden. Hierzu gehört die allge-
meine Anordnung, bei Prozesshandlungen, deren Vornahme ihrer Art nach mehr als 
nur einen geringen Aufwand an Zeit und Mühe erfordert, wie dies regelmäßig bei 
Rechtsmittelbegründungen der Fall ist, außer dem Datum des Fristablaufs noch eine 
grundsätzlich etwa einwöchige Vorfrist zu notieren. 
 

  
3. ZPO: Klageerweiterung im Nachverfahren 

Urteil vom 25.08.2022, Az: VII ZR 86/20 
a) Ein Kläger, zu dessen Gunsten ein Vorbehaltsurteil gemäß § 599 Abs. 1 ZPO ergan-
gen ist, darf in dem sich daran anschließenden Nachverfahren gemäß § 600 Abs. 1 
ZPO die Klage erweitern (Anschluss an BGH, Urteil vom 16. Mai 1962 - VIII ZR 
48/62, BGHZ 37, 131; RGZ 148, 199). 
 
b) In einem solchen Fall ist der Klagegrund für die im Nachverfahren im Wege der 
Klageerweiterung eingeführten Ansprüche neu zu prüfen. Die Bindungswirkung des 
Vorbehaltsurteils gemäß § 599 ZPO reicht nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen 
nur soweit, als mit diesem Urteil über den Klageanspruch entschieden worden ist (An-
schluss an BGH, Urteil vom 2. Februar 1984 - III ZR 13/83, NJW 1985, 496). 
 

  
4. BGB: Nicht zumutbare Reiserisiken bei Covid-Pandemie 

Urteil vom 30.08.2022, Az: X ZR 66/21 
a) Die Bewertung der von der Covid-19-Pandemie ausgehenden Gefahr als unver-
meidbarer, außergewöhnlicher Umstand im Sinne von § 651h Abs. 3 BGB, der grund-
sätzlich geeignet ist, die Durchführung einer Pauschalreise erheblich zu beeinträchti-
gen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn sich die Gefahr einer Erkran-
kung an Covid-19 im vorgesehenen Reisezeitraum (hier: Juni 2020) als ein nicht be-
herrschbares erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellte und auf-
grund der pandemischen Lage die Gefahr einer Infektion bei Durchführung der Reise 
bestand, die dem gewöhnlichen Reisebetrieb im Buchungszeitpunkt noch nicht inne-
wohnte. 
 
b) § 651h Abs. 3 BGB setzt nicht voraus, dass die unvermeidbaren, außergewöhnli-
chen Umstände sich nur am Bestimmungsort der Reise oder in dessen unmittelbarer 
Nähe und nicht auch am Wohnort des Reisenden auswirken. 
 
c) Der Tatbestand des § 651h Abs. 3 BGB ist erfüllt, wenn schon vor Beginn der Reise 
unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine erhebliche Wahr-
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scheinlichkeit dafür begründen, dass die Durchführung der Pauschalreise oder die Be-
förderung zum Bestimmungsort erheblich beeinträchtigt ist. 
 
d) Die Beurteilung der Frage, ob die Durchführung der Reise aufgrund von außerge-
wöhnlichen Umständen mit erheblichen und nicht zumutbaren Risiken verbunden ist, 
bedarf einer Würdigung aller für den Einzelfall relevanten Umstände und ist aus Sicht 
eines verständigen Durchschnittsreisenden im Rücktrittszeitpunkt vorzunehmen. 
 
e) Individuelle Verhältnisse oder Eigenschaften des Reisenden wie das Alter sind je-
denfalls dann in die Abwägung einzubeziehen, wenn sie für die Durchführbarkeit der 
Reise erst aufgrund der außergewöhnlichen Umstände im Sinne von § 651h Abs. 3 
BGB Bedeutung gewonnen haben und die daraus resultierenden Gefahren für den Rei-
senden (etwa wegen der Zugehörigkeit zu einer besonders betroffenen Risikogruppe) 
dem gewöhnlichen Reisebetrieb im Buchungszeitpunkt noch nicht innegewohnt haben. 
 

  
5. ZPO: Kontrolle der Übermittlung per beA 

Beschluss vom 20.09.2022, Az: XI ZB 14/22 
Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Übermittlung eines fristgebundenen Schrift-
satzes (hier: Berufungsbegründung) über das besondere elektronische Anwaltspostfach 
(beA) erfordert die Kontrolle, ob sich die erhaltene automatisierte Eingangsbestäti-
gung gemäß § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO auf die Datei mit dem betreffenden Schriftsatz 
bezieht. 
 

  
6. BGB, FamFG: Bestellung mehrerer Betreuer 

Beschluss vom 07.09.2022, Az: XII ZB 211/22 
Eine Bestellung mehrerer Betreuer kommt auch auf Wunsch des Betroffenen nur dann 
in Betracht, wenn die Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden 
können. 
 
  

 

 


